
Internet-Apotheke: 
Versand von Tierarzneimitteln
Was für Pferde erlaubt und was verboten ist

von Ilka Emmerich

In der Januarausgabe 2012 der Zeitschrift 
Cavallo (Abb. 1) vertrat Kerstin Kilian vom 
Bundesverband deutscher Versandapotheken 
auf die Frage „Darf ich Arzneimittel für Pferde 
im Internet bestellen?“ folgende Meinung: „Der 
deutsche Gesetzgeber hat jetzt den Versand von 
Tierarznei erlaubt. Sie (der Tierhalter) dürfen 
für Pferde aber meiner Meinung nach nur Arznei 
bestellen, wenn diese als Nicht-Schlachtpferd 
registriert sind. Legen Sie der Bestellung deshalb 
immer eine Kopie des Equidenpasses 

bei. (…) Sie dürfen sowohl apothekenpfl ichtige 
Mittel wie homöopathische Präparate, als auch 
rezeptpfl ichtige Medikamente wie Wurmkuren 
kaufen.“

Zahlreiche Anfragen von Kolleginnen und 
Kollegen zu dieser Darstellung zeigten, dass 
insbesondere der Internethandel mit Arznei-
mitteln für Pferde immer wieder zu Verunsi-
cherungen führt. Daher sollen die Regelungen 
zum Versandhandel mit Tierarzneimitteln an 
dieser Stelle ausführlich dargestellt werden.

Kurz und knapp

Apotheken- und verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, die für Lebensmittel liefernde 
Pferde zugelassen sind, dürfen nicht für Pferde 
versandt werden, die im Equidenpass als nicht 
zur Schlachtung bestimmt sind. Eine beigeleg-
te Kopie des Equidenpasses legalisiert nicht 
die Bestellung eines solchen Arzneimittels, 
da der Zulassungsstatus des Arzneimittels 

und nicht der „Schlachtsta-
tus“ des Einzeltieres für die 
Versandhandelserlaubnis 

entscheidend ist. Fast alle 
Arzneimittel, die für Pferd 
zugelassen sind, besitzen
diese Zulassung für Lebens-
mittel liefernde Pferde (er-
kennbar an der Angabe ei-
ner Wartezeit). Mit weni-
gen Ausnahmen (Tab. 1) 
unterliegen daher alle 
Präparate, die für die An-
wendung beim Pferd be-
stimmt sind einschließlich 
aller „Wurmkuren“ und 
Homöopathika, weiterhin 
dem Versandhandels-

verbot.

Im Einzelnen

Im vergangenen Jahr 
wurde mit Inkrafttre-
ten der 15. Novelle des 
Arzneimittelgesetzes 
(AMG) der Versand 
von Arzneimitteln aus  
öff entlichen Apothe-
ken an Tierhalter teil-
weise erlaubt [1]. 
„Teilweise“ bedeu-
tet, dass von diesem 

Zeitpunkt an Arznei-
mittel an Tierhalter 

versendet werden dürfen, die ausschließlich 

für Tiere zugelassen sind, die nicht der Le-

bensmittelgewinnung dienen (§ 43 Absatz 
5 AMG). 

§ 43 Absatz 5 AMG: „(…) Arzneimittel, die 

ausschließlich zur Anwendung bei Tieren, 

die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln 

dienen, zugelassen sind, dürfen von Apothe-

ken (…) im Wege des Versandes abgegeben 

werden.“

Damit bezieht sich die teilweise Aufhebung des 
Versandhandelsverbots für Tierarzneimittel 
nicht auf bestimmte Tierarten, sondern auf 
bestimmte Tierarzneimittel. Entscheidend ist, 
dass ein Tierarzneimittel ausschließlich für 

nicht Lebensmittel liefernde Tiere zugelas-

sen ist. So darf ein Produkt, das z. B. nur für 
Hunde und Katzen zugelassen ist – ggf. nach 
Vorlage eines entsprechenden Rezeptes des 
behandelnden Tierarztes – vom Tierhalter im 
Versandhandel erworben werden (Beispiel: 
Dexamethason 0,5 mg Tabletten für Hunde und 
Katzen). Ist das Tierarzneimittel gleichzeitig 

auch für eine Lebensmittel liefernde Tierart 
wie Rinder oder Schweine zugelassen, darf es 

nicht versendet werden. Auch der Versand 
an die nicht Lebensmittel liefernden Tiere wie 
Hunde oder Katzen ist dann ausgeschlossen 
(Beispiel: Dexamethason 4 mg/ml Injektions-
lösung für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde, 
Katzen).

Pferde zählen grundsätzlich zu den Le-

bensmittel liefernden Tieren. Zwar besteht 
bei Pferden mit dem Equidenpass die Möglich-
keit, Einzeltiere von der Schlachtung auszu-
schließen, dies ist jedoch nicht entscheidend, 
ob für das Pferd ein Arzneimittel im Wege des 
Versandes abgegeben werden darf. Bestim-

mend für den Versandhandel ist einzig und 
allein der Zulassungsstatus des Tierarznei-

mittels und nicht, ob das jeweilige Pferd, für 
das das Arzneimittel bestellt werden soll, 
laut Equidenpass als nicht schlachtbar klassi-
fi ziert wurde. Daher darf beispielswiese die 
dexamethasonhaltige Injektionssuspension 
Voren®-Depot 3 mg/ml, die für Pferde, Hunde 
und Katzen zugelassen ist, weder für Hunde 
und Katzen noch für Pferde versendet werden, 
auch wenn es sich um ein Nicht-Schlachtpferd 
handelt, da dieses Tierarzneimittel nicht aus-
schließlich für nicht Lebensmittel liefernde 
Tiere, sondern auch für Lebensmittel liefernde 
Pferde zugelassen ist. Dass es sich um eine 

In den Pferdepraxen herrscht derzeit 
eine gewisse Verunsicherung bezüglich 
des Versandhandels mit Arzneimitteln 
für Pferde. Mit diesem Beitrag soll 
wieder Klarheit geschaff en werden, 
damit Sie die korrekten Antworten 
auf die Fragen Ihrer Patientenbesitzer 
zur Hand haben.
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Abb. 1: Aus Cavallo 1/2012.
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Tab. 1: Übersicht über die derzeit in Deutschland für nicht Lebensmittel liefernde Pferde zugelassenen Arzneimittel, die auf dem Wege des 
Versandes für Pferde abgegeben werden dürfen (Stand 30. 1. 2012).
Alle genannten Arzneimittel sind verschreibungspfl ichtig. Der Bezug ist nur mit einem gültigen Rezept des behandelnden Tierarztes möglich. 

Wirkstoff gruppe/

Wirkstoff 

Darreichungsform und Art 

der Anwendung

Wirkstoff -

konzentration

Präparat Zulassungsinhaber/ 

Vertreiber

Antitussiva

Dextromethorphan Sirup zum Eingeben 5 mg/ml Atussin®1 Vétoquinol

Dopaminantagonisten

Pergolid Tablette zum Eingeben 1 mg/Tablette Prascend® Boehringer Ingelheim

Nicht-steroidale Antiphlogistika

Meclofenaminsäure Granulat zum Eingeben 50 mg/g Apirel®2 Pharmacia

Phenylbutazon Gel zum Eingeben 100 mg/ml Hippopalazon® aristavet 
Phenylbutariem® Ecuphar
Phenylbutazon-Gel Pharma-Partner
Phenylbutazon-Gel PH CP-Pharma 

Injektionslösung zur intravenösen 
Anwendung

186,7 mg/ml Phenylbutazon-Injektion Selectavet,
Vétoquinol

200 mg/ml Phenylbutazon CP-Pharma
mikroverkapseltes Pulver zum 
Eingeben über das Futter

1000 mg/Beutel Equipalazone® Selectavet

Suspension zum Eingeben 320 mg/ml Butasan® Oraldoser Vétoquinol
Suxibuzon Granulat zum Eingeben über das 

Futter
150 mg/g Danilon® Equidos2 Laboratorios Dr. Esteve

Die Informationen stammen vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) und vom Veterinärmedizinischen 
Informationsdienst für Arzneimittelanwendung, Toxikologie und Arzneimittelrecht (VETIDATA).

1  in Kombination mit Ephedrinhydrochlorid, Guaifenesin und Chlorphenaminmaleat
2  Das Präparat ist derzeit in Deutschland nicht im Handel erhältlich.

Zulassung für Lebensmittel liefernde Pferde 
handelt, ist an der Angabe der Wartezeit zu 
erkennen (in diesem Fall Wartezeit Pferd: ess-
bare Gewebe fünf Monate; nicht anwenden 
bei Stuten, deren Milch zum menschlichen 
Verzehr vorgesehen ist). 

Fast alle für Pferde zugelassenen Arznei-
mittel sind mit Angabe einer Wartezeit für 
Lebensmittel liefernde Pferde zugelassen. 
Dazu zählen auch alle oralen Anthelminti-
ka für Pferde (z. B. Eraquell® Tabs, 20 mg 
Kautabletten für Pferde, Wartezeit Pferde: 
essbare Gewebe 35 Tage; nicht bei Tieren 
anwenden, deren Milch für den mensch-
lichen Verzehr vorgesehen ist).

Auch „nur“ der Apothekenpfl icht un-
terstellte Arzneimittel für Pferde unter-
liegen dem Versandhandelsverbot, so-
dass beispielsweise auch topisch anzu-
wendende Ektoparasitika (z. B. Wellcare® 
Emulsion 10,5 mg/ml, Emulsion zum 
Auftragen für Pferde), Salben (z. B. 
Tensolvet® 5000 I.E./100 g, Gel für 
Pferde) oder orale Expektorantien (z. B. 
Sputolysin® 5 mg/g Pulver zum Einge-
ben für Pferde) nicht auf dem Wege des 
Versandes abgegeben werden dürfen.

Homöopathika für Pferde

Homöopathische Tierarzneimittel 
sind grundsätzlich apotheken-
pflichtig, können aber auch,
wenn sie z. B. zur intramuskulären 
oder intravenösen Injektion für Le-

bensmittel liefernde Tiere zugelassen sind, 
der Verschreibungspfl icht unterliegen. Alle 
für Pferde zugelassenen Homöopathika sind 
für Lebensmittel liefernde Pferde unter Angabe 
einer Wartezeit zugelassen. Daher unterliegen 
auch sie den gleichen oben ausgeführten Re-
geln des Versandhandelsverbots, egal ob sie 
verschreibungspfl ichtig (z. B. Tendo/Allium 
comp. PLV, Wartezeit Pferde: essbare Gewe-
be, Milch 0 Tage) oder apothekenpfl ichtig 
(z. B. Zeel ad us. vet. Ampullen für Hunde und 
Pferde, Wartezeit Pferde: essbare Gewebe 0 
Tage) sind.

Ausnahmen vom Versandhandelsverbot 

für Pferde

Aufgrund des Artikels 6 der EU-Richtlinie zur 
Schaff ung eines Gemeinschaftskodexes für 
Tierarzneimittel 2001/82/EG, geändert durch 
die Richtlinie 2004/28/EG [2], können für 
nach Equidenpass nicht Lebensmittel liefern-
de Pferde auch Arzneimittel mit Wirkstoff en 
außerhalb von Tab. 1 der VO (EU) Nr. 37/2010 
zugelassen werden [4]. Diese ausschließlich 
für nicht Lebensmittel liefernde Pferde zu-
gelassenen Arzneimittel dürfen an den Pfer-
dehalter versendet werden, wenn sie an ihn 
abgegeben bzw. durch ihn angewendet werden 
dürfen (Versandausschluss von Embutramid, 
Mebenzoniumjodid und Pentobarbital). Eine 
Zusammenfassung aller für Pferde versandfä-
higen Arzneimittel zeigt Tabelle 1. Alle dort 
genannten Arzneimittel unterliegen der Ver-
schreibungspfl icht. Daher ist ihr Bezug nur Abb. 2: Bekanntmachung aus dem Bundesanzeiger.
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Abb. 2: Bekanntmachung aus dem Bundesanzeiger.
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mit einem gültigen Rezept des behandelnden 
Tierarztes gemäß § 57 a AMG möglich.

§ 57 a AMG, Anwendung durch den Tierhalter: 

„Tierhalter (…) dürfen verschreibungspfl ich-

tige Arzneimittel bei Tieren nur anwenden, 

soweit die Arzneimittel von dem Tierarzt ver-

schrieben oder abgegeben worden sind, bei 

dem sich die Tiere in Behandlung befi nden.“

Bezug per Versand

Der Bezug der ausschließlich für nicht Lebens-
mittel liefernde Tiere zugelassen Tierarznei-
mittel ist über inländische Internetapothe-
ken möglich, die eine behördliche Erlaubnis 
für den Versand besitzen. Aus dem Ausland 
dürfen am Versandhandel nur Apotheken aus 
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums teilnehmen, in denen für den Versand-
handel mit Arzneimitteln dem deutschen Recht 
vergleichbare Sicherheitsstandards bestehen. 
Diese Vergleichbarkeit besteht für Tierarznei-
mittel derzeit mit Apotheken in Tschechien, 
allerdings nur für den Versandhandel mit nicht 
verschreibungspfl ichtigen Arzneimitteln, und
Apotheken des Vereinigten Königreichs (Abb. 

2) [3]. Daher dürfen die wenigen für Pferde ver-
sandfähigen Arzneimittel (Tab. 1) nur von In-
ternet-Apotheken aus Deutschland oder Groß-
britannien angeboten bzw. versandt werden.
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mazie und Toxikologie, Veterinärmedizinische 
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Meldung von illegalem Handel

Sollten Ihnen im Internet Versandapotheken auff allen oder 
bekannt werden, die entgegen den oben beschriebenen Re-
gelungen auch Arzneimittel für Lebensmittel liefernde Tiere 
anbieten, wie „Wurmkuren“ für Pferde, oder die ihren Sitz 
nicht in Deutschland, Tschechien oder Großbritannien ha-
ben, bittet die Bundestierärztekammer um Meldung, damit 
gezielte Gegenmaßnahmen ergriff en werden können.
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